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Text 

§ 48. Außerdem ist der Privatbeteiligte berechtigt, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen statt 
des Staatsanwaltes die öffentliche Anklage zu erheben und durchzuführen: 

 1. Wenn der Staatsanwalt die Anzeige des Verletzten zurückweist und die gerichtliche Verfolgung, 
sei es sofort, sei es nach Vornahme von Vorerhebungen (§ 90), ablehnt, hat er ihn davon zu 
verständigen. Der Verletzte ist in diesem Fall, insofern er sich dem Strafverfahren anzuschließen 
erklärt, berechtigt, den Antrag auf Einleitung der Voruntersuchung bei der Ratskammer 
einzubringen, die über diesen Antrag nach allenfalls gepflogenen Erhebungen Beschluß zu fassen 
hat. 

 2. Wenn der Staatsanwalt von der Verfolgung einer strafbaren Handlung zurücktritt, ehe der 
Beschuldigte ihretwegen rechtskräftig in den Anklagestand versetzt ist, so ist der Privatbeteiligte 
hievon in Kenntnis zu setzen; er ist berechtigt, binnen vierzehn Tagen nach seiner Verständigung 
mündlich oder schriftlich beim Untersuchungsrichter die Erklärung abzugeben, daß er die 
Verfolgung aufrechterhalte. Wenn der durch die strafbare Handlung Verletzte vom Rücktritte des 
Staatsanwaltes nicht amtlich verständigt wurde, kann er diese Erklärung binnen drei Monaten 
nach der Einstellung des Verfahrens abgeben. In beiden Fällen ist die Erklärung, in der sowohl 
der Beschuldigte als auch die ihm zur Last gelegte Tat genau bezeichnet sein muß, samt allen 
Akten dem Gerichtshofe zweiter Instanz vorzulegen. Dieser verfügt, sofern er nicht erachtet, daß 
kein Grund zur weiteren Verfolgung des Beschuldigten vorliege, die Einleitung oder 
Wiederaufnahme der Voruntersuchung. Ist der Beschuldigte über die gegen ihn erhobene 
Anschuldigung bereits vernommen worden, so kann der Gerichtshof zweiter Instanz auch auf 
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Grund der Erklärung des Privatbeteiligten sofort die Versetzung in den Anklagestand 
aussprechen. 

 3. Tritt der Staatsanwalt von der Anklage zu einer Zeit zurück, wo die Versetzung in den 
Anklagestand bereits rechtskräftig ist, so ist dies dem Privatbeteiligten mit der Eröffnung 
mitzuteilen, daß er berechtigt sei, die Anklage aufrechtzuerhalten, dies jedoch binnen vierzehn 
Tagen beim Gerichtshof erster Instanz zu erklären habe. Auf eine später abgegebene Erklärung 
kann keine Rücksicht genommen werden. 
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